
Anfrage bzgl. Neuwahl nach § 25 Abs. 3 WO

Lieber Ältestenrat,

ich bitte euch kurzfristig schon heute zu folgender Anfrage Stellung zu beziehen.

Handelt es sich bei den kommenden Wahlen für das Studierendenparlament und die neuen 
Fachschaftsvorstände der Fachschaften Architektur, Chemieingenieurwesen, GeistSoz und 
Wirtschaftswissenschaften um Neuwahl wie in § 25 Abs. 3 WO beschrieben?

Viele Grüße,


